	Vergabungen der GGG Basel

Formular Gesuch Kultur
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Blatt 1

	Name des Projektes


	

	Name des Gesuchstellers


	

	Adresse des Gesuchstellers

Telefon, Fax, E-Mail, Homepage


	

	Kontaktperson für Rückfragen

Telefon, Fax, E-Mail-Adresse


	

	Konto des Gesuchstellers

(Bankkonto IBAN und Clearing-Nummer)
	Bitte Einzahlungsschein beilegen!



	Konto lautend auf


	

	Gesuchsteller

Kurzes Portrait der Institution oder der Person


	

	Ausgesuchte Referenzen/

Medienberichte


	


Mit eigenhändig unterzeichnetem Begleitbrief senden an:

GGG Geschäftsstelle
Im Schmiedenhof 10

Postfach 628

4001 Basel

	Vergabungen der GGG Basel

Formular Gesuch Kultur
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Blatt 2

	Name des Projektes 


	

	Ziel des Projektes 

Motivation der geplanten Tätigkei​ten und klare Zielangabe


	

	Bezug zu Basel


	

	Aufführungsort


	

	Aufführungsdatum


	

	Beginn und Abschluss des Projektes


	

	Redaktionsschluss für die Werbung und die Öffentlichkeitsarbeit


	

	Sparte

- Musik

- Musik mit Wort oder Tanz (Oper,  

   Musi​cal)

- Tanz

- Performance

- Video

- Theater, Kabarett, Lesungen

- Bildende Kunst

- Neue Medien

- Anderes? Wenn ja: Was?


	

	Budget


	

	Ausgaben


	

	Einnahmen 

incl. Eigenleistungen, Selbsterwirt​schaf​tetes, und Beiträgen von andern Instituti​onen

(angefragt/zugesagt/abgesagt) 

(Mit Aktualisierung)


	

	Wunsch der Gesuchsteller an die GGG?
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Beiblatt Vergabungsgesuch Kultur

Die GGG unterstützt nur gemeinnützige Institutionen und Projekte

Sprache: deutsch

Eingabe mit Formular auf Papier, eigenhändig unterzeichnet

Gesuche müssen mindestens drei Monate vor dem Anlass eingereicht werden (über Ausnah​men beschliesst der Vorstand)

Kurze, konzentrierte und vollständige Information. Bei umfangreichen Gesuchen mit Zusam​menfassung

Referenzen

Konkreter Bezug zu Basel, Aufführungen in Basel und/oder nächster Umgebung

Nur individuell an die GGG gerichtete Gesuche werden bearbeitet
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Vergabungswesen Kultur 

Die GGG fördert in der Regel prioritär

- Fortschrittliche, experimentelle, innovative, junge, in die Zukunft weisende Kunst

- Qualitativ hochstehende, aussagestarke Kunst, auf professionellem Niveau

- Live-Produktionen

Die GGG fördert im Prinzip nicht

- Bildende Kunst: keine Werk-Ankäufe

- Produktionen von Ausbildungsanstalten

- Diplomarbeiten u.ä.

- Universitäre und wissenschaftliche Belange, Forschung

- Tagungen, Kongresse, Seminare

- Beiträge für die Deckung bereits entstandener Defizite

- Beiträge für Veranstaltungen, die bereits stattgefunden haben

- Kommerzielle Unternehmungen

- Promotion von Kunst (z. Bspl. Dokumentations-CDs, Kataloge)

- „Konserven“ wie CDs (im Gegensatz zu Live-Produktionen)

- Druckkostenbeiträge, Publikationsbeiträge

- Filme

- Unterhaltungsanlässe

- Produktionen, die sich finanziell selber tragen können müssten (z. Bspl. durch Sponsoring und Eintritte)

- ideologisch abhängige Kunst

- Konzert-Tournéen

- Benefiz-Veranstaltungen

- Gross-Anlässe 

- Feste und Jubiläen

- Regelmässige Unterstützungen 

- Gesuche von Fundraising-Organisationen

- Aktivitäten von staatlichen Institutionen 

Basel, 10. November 2004 
